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ton Neuenburg, einzig mit Rüksicht auf die Handhabung des Waffenausfuhrver
botes, während eine Reduktion dieser Mannschaft sonst ohne Nachtheil für den 
Zolldienst dermalen thunlich wäre, da der Waarenverkehr über dieses Grenzge
biet gegenwärtig beinahe aufgehört hat.

Sollten Sie, Herr Bundespräsident, speziellere Aufschlüsse über die hierseitige 
Vollziehung der fraglichen Verordnung des Bundesrathes wünschen, so wird sich 
das Departement beeilen, Ihnen solche über diejenigen Punkte, die Sie ihm gefäl
ligst bezeichnen würden, zukommen zu lassen.
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Le Consul général de Suisse à Washington, J. Hitz, 
au Président de la Confédération, J. Dubs

R Washington, 18. November 1870

Mit heutiger Post übersendet der Unterzeichnete die letzterschienene Auflage 
des Registers oder Staatskalender hiesigen Staatsdepartements. Es ist dieses eine 
interessante Zusammenstellung der Vertreter der Unions-Regierung im Aus
lande, deren Rang, Besoldung und Einkünfte, Geburtsherstammung usw. sowie 
auch Verzeichniss der Berichte des Staatsdepartements an den Congress seit 
März 4,1869 und der eingegangenen Verträge. Ebenfalls findet sich vor ein Ver
zeichniss der Ausländischen Vertreter in den Vereinigten Staaten und auf Seite 
38, vermuthlich für spezielle Belehrung des Unterzeichneten, hat Hr. Fish die 
Acht sich auf diplomatische Vertretung bezügliche Abtheilung des Wienerver
trages1 in englischer Sprache angeführt. Die politische Agentschaft wird, scheint 
es, ganz ignorirt, jedenfalls erscheint die Schweiz nicht unter den Ländern, welche 
diplomatische Vertreter hier haben, sondern wird streng unter die Konsulate 
gehalten. Unter den Umständen compromittirt sich nach unmassgeblicher 
Anschauung des Unterzeichneten die Schweiz, wenn der Titel hier länger beibe
halten wird; und ist derselbe schon längere Zeit nur in Ausnahmefällen beigesetzt 
worden. Es wird durch diesen Vorgang den kommenden Winter bei allen öffentli
chen Anlässen vom Staatsdepartement von dem Vertreter der Schweiz Umgang 
genommen werden und statt, dass in kritischen Zeiten, wie die jetzigen und die 
noch in Aussicht stehen, man von rechtswegen irgend eine Zeit beim Präsidenten 
od. Staatssekretär oder in den Säälen des Congresses ungehinderten Zutritt 
haben sollte, so ist unter dem jetzigen Verhalten hiesiger Administration es eine 
reine und peinliche Bettelei, da sich zu präsentiren, wo die Interessen des Vater
landes und deren Angehörigen es erfordern. Selbst als Chargé d’Affaires würde 
der Sache wenig geholfen sein, man dürfte nie Umgang vom Staatsekretär neh
men. Hingegen die Minister-Residents werden dem Regenten (Präsident) akkre- 
ditirt, und diesen Vortheil anerkennend kommt es, dass die Amerikaner schon

1. Cf. n°244, note 2.
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eine Anzahl von Jahren keine Chargés d’Affaires haben, sondern ihre Vertretung 
im Ausland einzig auf bevollmächtigte Minister und in Genehmhaltung Art. VIII 
Eingangs erwähnten Vertrages «Minister-Resident» beschränken, selbst wenn 
auch wie bei den zwei Afrikanerregierungen Hayti u. Liberia noch der Titel Gene- 
ral-Consul beigegeben wird. So ist denn auch zu ersehen, dass die diplomatische 
Vertretung der Vereinigten Staaten einzig aus 13 Bevollmächtigten Ministern 
und 23 Minister-Residenten besteht. Generalkonsulate haben dieselben nur eilf. 
Es handelt sich hier nun einzig darum, ob, da nun die hiesige Regierung die jetzige 
angeblich diplomatische Vertretung der Schweiz anhien, gänzlich ignorirt, unter 
obwaltenden Umständen es nicht, abgesehen Schiklichkeit, die wahren Interes
sen der Eidgenossenschaft und des schweizerischen Volkes gebieten, dass dem 
intimen Verkehr des Representanten derselben mit der Regierung des einzig 
wahrhaft befreundeten Volkes — keine so peinlichen Hindernisse im Wege lie
gen, wie es derzeit faktisch der Fall ist.

Es bedauert der Unterzeichnete, sich durch die Herausgabe bezeichneten Regi
sters veranlasst gesehen zu haben, nochmals diesen wiederholt2 besprochenen 
Gegenstand berühren zu müssen.

2. Cf. nos 121 et 244.
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Le Landammann du Canton d ’Uri, D. Epp, 
au Conseil fédéral

L Altdorf, 28. November 1870

Die gegenwärtigen Zustände des Kirchenstaates und die Lage des Heiligen 
Vaters ziehen die Aufmerksamkeit der katholischen Welt in hohem Grade auf 
sich, was auch bei hiesiger Bevölkerung der Fall ist.

Der unterm 24. d. M. versammelte Landrath hat sich daher ebenfalls mit dieser 
Angelegenheit befasst, und findet durch die gewaltsame Besitzergreiffung Roms 
durch König Viktor Emanuel die Interessen der katholischen Christenheit in 
hohem Grade verletzt und vermag dieselbe auch in keiner Weise mit den Begrif
fen des Völkerrechts in Einklang zu bringen.

Es ist nicht nur der Hl. Vater durch die rohe Gewalt als rechtmässiger Souvrain 
aus seinen vielfach verbrieften und unbestreitbaren Rechten auf frevelhafte 
Weise verdrängt, sondern die gesammte katholische Christenheit, welche ein 
Anrecht auf den ungestörten Besitz des Patrimoniums Petri durch den Hl. Stuhl 
hat, in ihren Rechten gekränkt. Das unter der Waffengewalt des Eroberers 
bewerkstelligte Plebiscit, dessen Berechtigung wir unter den dort bestehenden 
Verhältnissen weder anerkennen können, noch dessen innere Wahrheit zu glau
ben vermögen, vermag dem Gewaltakte mit Nichten das Gepräge des Rechtes 
aufzudrücken.
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